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Diese Informationen gelten für Personen mit tarifrechtlichen Beihilfeansprüchen nach der BVO des Landes Baden-Württemberg. 

Für Beamte, DO-Angestellte und andere Personen mit beamtenrechtlicher Beihilfeberechtigung gelten teilweise abweichende 
Regelungen, die in den Merkblättern für beamtenrechtliche Beihilfeansprüche dargestellt sind (z. B. in der Übersicht V_8_1_0). 

 Kuren in Einrichtungen 
der medizinischen 

Rehabilitation 
1 

Mütter-/Vätergenesungskuren und 
Mutter-Kind-Kuren/Vater-Kind-Kuren 

2 

Ambulante Heilkuren 

3 

Medizinische 
Voraussetzungen 

- Wartezeit von erstmalig 
insgesamt fünf Jahren 
Beihilfeberechtigung oder 
Berücksichtigungsfähigkeit. 

- Im laufenden und den beiden 
vergangenen Kalenderjahren 
keine Kur durchgeführt und 
beendet. 

- Wartezeit von erstmalig insgesamt 
fünf Jahren Beihilfeberechtigung 
oder Berücksichtigungsfähigkeit. 

- Im laufenden und den beiden 
vergangenen Kalenderjahren keine 
Kur durchgeführt und beendet. 

- Wartezeit von erstmalig 
insgesamt fünf Jahren 
Beihilfeberechtigung oder 
Berücksichtigungsfähig-
keit. 

- Im laufenden und den 
beiden vergangenen 
Kalenderjahren keine Kur 
durchgeführt und 
beendet. 

Nachweis durch amts- oder 
vertrauensärztliches Gutachten, 
dass ambulante ärztliche 
Behandlungen und Heilbehand-
lungen außerhalb von Kurmaß-
nahmen wegen erheblich 
beeinträchtigter Gesundheit nicht 
ausreichend sind und die 
Maßnahme unaufschiebbar ist. 

Nachweis durch amts- oder 
vertrauensärztliches Gutachten, dass 
ambulante ärztliche Behandlungen und 
Heilbehandlungen außerhalb von 
Kurmaßnahmen wegen erheblich 
beeinträchtigter Gesundheit nicht 
ausreichend sind und die Maßnahme 
unaufschiebbar ist. 

Nachweis durch amts- oder 
vertrauensärztliches 
Gutachten, dass ambulante 
ärztliche Behandlungen und 
Heilbehandlungen 
außerhalb von Kurmaß-
nahmen wegen erheblich 
beeinträchtigter Gesundheit 
nicht ausreichend sind und 
die Maßnahme unauf-
schiebbar ist. 

Vorheriges 
Anerkenntnis ja ja ja 

Im Rahmen 
der BVO und der 
maßgebenden 
Beihilfetarifverträge 
beihilfefähige Auf-
wendungen 

- Ärztliche Leistungen 
- Arzneimittel 
- Heilbehandlungen 
- Familien- und Haushaltshilfe 
- Fahrkosten bis zu 120 € je 

einfache Fahrt 
- Kurtaxe 
- ärztlicher Schlussbericht 
- Begleitperson für schwerbehin-

derte Menschen und Kinder 
- Unterkunft und Verpflegung bis 

zu 26 € pro Tag und Person 
für max. 30 Tage. 

- Ärztliche Leistungen 
- Arzneimittel 
- Heilbehandlungen 
- Familien- und Haushaltshilfe 
- Fahrkosten bis zu 120 € je einfache 

Fahrt 
- Kurtaxe 
- ärztlicher Schlussbericht 
- Begleitperson für schwerbehinderte 

Menschen und Kinder 
- Unterkunft und Verpflegung bis zu 

26 € pro Tag und Person, für max. 
30 Tage. 

Pauschalpreise nur bis zur Höhe des 
mit einem Sozialleistungsträger verein-
barten Tagessatzes (s. Rückseite zu (2)). 

- Ärztliche Leistungen 
- Arzneimittel 
- Heilbehandlungen 
- Familien- und Haushalts-

hilfe 
- Fahrkosten bis zu 120 € 

je einfache Fahrt 
- Kurtaxe 
- ärztlicher Schlussbericht 
- Begleitperson für schwer-

behinderte Menschen 
und Kinder 

- Unterkunft und Ver-
pflegung bis zu 26 € pro 
Tag und Person für max. 
30 Tage. 
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Begriffsdefinitionen und weitere Erläuterungen 

Kuren in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation (1) 
sind Heilbehandlungen i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 3 BVO, die mit 
Unterkunft und Verpflegung kurmäßig in Einrichtungen nach 
§ 7 Abs. 5 BVO (sonstige Einrichtungen der medizinischen 
Rehabilitation) durchgeführt werden und für die die 
Voraussetzungen für eine Beihilfe nach § 7 Abs. 6 Satz 2 
BVO nicht erfüllt sind. 

Müttergenesungskuren, Vätergenesungskuren, Mutter-Kind-
Kuren und Vater-Kind-Kuren (2) 
sind Maßnahmen in Form einer Rehabilitationskur in einer 
Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer anderen, 
nach § 41 SGB V als gleichartig anerkannten Einrichtung. Bei 
Einrichtungen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, in den Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), im Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland oder in der 
Schweiz muss ein Versorgungsvertrag nach § 140e SGB V 
mit einer gesetzlichen Krankenversicherung bestehen. 
Pauschalpreise können nur berücksichtigt werden, wenn 
eine Preisvereinbarung mit einem Sozialleistungsträger 
besteht. Nur in diesen Fällen werden die Aufwendungen bis 
zur Höhe des mit einem Sozialleistungsträger vereinbarten 
Tagessatzes berücksichtigt. Dieser vereinbarte 
Pauschalpreis umfasst in der Regel sämtliche unmittelbaren 
Behandlungskosten, z. B. für Unterkunft und Verpflegung, 
ärztliche Leistungen, Arzneimittel, Heilbehandlungen. 

Beihilfefähig sind auch die Aufwendungen für nicht 
behandlungsbedürftige Kinder, die ein krankes Elternteil 
oder Geschwisterkind bei der Maßnahme begleiten, dazu 
zählen Unterkunft und Verpflegung, Kurtaxe und ggf. 
Fahrtkosten. 
Die Beihilfe für die Aufwendungen einer Begleitperson oder 
eines nicht behandlungsbedürftigen Begleitkindes wird zum 
Bemessungssatz der begleiteten Person erstattet, das sind 
z. B. bei der Begleitung eines Kindes 80 % der 
beihilfefähigen Aufwendungen, bei der Begleitung des 
Beihilfeberechtigten bzw. dessen Ehegatten in der Regel 
50 % (ggf. 70 %). 

Ambulante Heilkuren (3) 
sind Maßnahmen für aktive Beamte zur Wiederherstellung 
und Erhaltung der Fähigkeit zur Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit. 
Die Kuren müssen mit Heilbehandlungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 
3 BVO nach einem ärztlich erstellten Kurplan in einem im 
Heilkurorteverzeichnis des Bundesministeriums des Innern 
aufgeführten Heilkurort durchgeführt werden. Die Unterkunft 
muss sich im Heilkurgebiet, d. h. in dem Ort oder Ortsteil, 
der im Heilkurorteverzeichnis enthalten ist, befinden und 
ortsgebunden sein. Eine Unterkunft in Ferienwohnungen, 
Wohnwagen, auf Campingplätzen und dergleichen ist nicht 
ausreichend. Die von Reiseveranstaltern angebotenen 
Pauschalkuren genügen regelmäßig nicht diesen 
Anforderungen. 
Ambulante Heilkuren im Ausland können grundsätzlich nur 
anerkannt werden, wenn der Heilkurort im Kurorte-
verzeichnis Ausland bzw. EU-Ausland genannt ist. 
Außerhalb der Europäischen Union, der EWR-Staaten, des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland oder 
der Schweiz ist neben den sonstigen Voraussetzungen ein 
medizinisches Gutachten (= amtsärztliche Bescheinigung) 
über die Notwendigkeit erforderlich. 

Dieses Merkblatt ist zur allgemeinen Information bestimmt. Rechtsansprüche können Sie daraus nicht ableiten. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Um den Lesefluss zu erleichtern, verzichten wir auf 
Mehrfachnennungen; die verwendeten Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter. Ebenso gelten alle 
ehebezogenen Begriffe auch für eingetragene Lebenspartnerschaften. 
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